
- für Schüler/in -  

Musikschule Schwandorf e.V., 1. Vorsitzende Cornelia Horsch, eingetragen im AG Amberg VR 200618, 
Ettmannsdorfer Str. 131, 92421 Schwandorf, Tel.: 0171 2109230, E-Mail: info@musikschuleschwandorf.de 

 

Entgelttabelle für die Musikschule Schwandorf e.V. 
gültig ab 1.9.2019 

 

 
Schüler-

zahl 

Minuten 
pro 

Woche 

Entgelt 
monatlich pro Belegung 

 12 mal im Jahr 
(fällig zum 4. Arbeitstag jeden Monats) 

Elementarbereich    

Eltern/Großeltern-Kind-Gruppe 5-8 45 20,00 € 

Musikalische Früherziehung MFE 5-8 45 20,00 € 

Musikalische Grundausbildung MGA 5-12 45 20,00 € 
Musikalische Späterziehung, Sing- u. 
Spielkreis, Stimmbildung i.d.Gruppe 

5-12 60 30,00 € 

Instrumental- / Vokalunterricht 

3 45 33,00 € 

3 60 44,00 € 

2 45 45,00 € 

1 30 58,00 € 

1 45 82,00 € 

Instrumenten-Karussell 
incl. Leihinstrument  

3-5 45 45,00 € 

2 45 60,00 € 

1 30 75,00 € 

Kinderchor  45 0,00 € 

Groß-Ensembles/Orchester für Schüler/innen  45-90 0,00 € 
Groß-Ensembles/Orchester für 
Nicht-Schüler/innen 

 45-90 15,00 € 

9er Karte Erwachsene 
max. 6 Kalendermonate gültig 
fällig bei Erteilung der Karte in einem Betrag 

1 45 290,00 € 

Verwaltungsentgelt  
entfällt bei Mitgliedschaft im Verein 
fällig 4.11. oder zu Beginn eines späteren Einstiegs 

  35,00 € 
pro Schuljahr und Familie 

Mitgliedsbeitrag  
Musikschule Schwandorf e.V. 
fällig 4.11. oder zu Beginn eines späteren Einstiegs 

  25,00 € 
pro Jahr und Mitglied 

 
Die Musikschule ist nicht berechtigt, urheberrechtlich geschützte Noten zu kopieren. 
Unterrichtsmaterial ist im Entgelt  nicht enthalten. 
 
Alle Unterrichtsentgelte  setzen sich aus Unterrichts- und Verwaltungsentgelt zusammen 
(Ausnahme: 9er Karten für Erwachsene) 
Die Unterrichtsentgelte werden als volle Monatsentgelte im Monat des Unterrichtsbeginns berechnet, Eine Teilung 
erfolgt nicht. 
 
Entgelt-Ermäßigungen (Familien-, Mehrfächer-, Sozialermäßigung) entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen 
Entgeltordnung ab 1.9.2019. 
 
Schnupperstunde: Nach Vereinbarung ist eine einmalige und unverbindliche Schnupperstunde möglich. Bei 
Anmeldung zum Unterricht wird die Schnupperstunde als 1. Unterrichtsstunde verrechnet.  
 
Probezeit: Auf Wunsch kann bei Erstanmeldung eines Schülers und nur auf Antrag eine Probezeit von 3 Monaten 
gewährt werden, soweit die Voraussetzungen seitens der Musikschule gegeben sind. Ein Anspruch besteht nicht. Eine 
Abmeldung innerhalb dieser 3 Monate Probezeit ist nicht möglich. 
 
Kontoverbindung der Musikschule Schwandorf e.V. 

Sparkasse im Landkreis Schwandorf     
IBAN DE75  7505  1040  0031  5188  63 
BIC BYLADEM1SAD 
Gläubiger ID: DE80 ZZZ0  0002  2319  54 


